
Beilage______________ 
 

Entscheidungsvorlage 
 
 
Der Hochbehälter Krottenbach befindet sich auf Schwabacher Stadtgebiet. Für die Adresse 
des Hochbehälters ist deshalb die Stadt Schwabach zuständig. Er kann aber nur über eine 
600 m lange Zufahrtsstraße über das Gebiet der Stadt Nürnberg erreicht werden.  
Um die Auffindbarkeit dieser wichtigen Infrastruktureinrichtung sicher zu gewährleisten, ist 
eine Anschrift mit einem einheitlichen Straßennamen von der Dietersdorfer Straße bis zum 
Hochbehälter notwendig. Deshalb soll die Zufahrt auf Schwabacher und Nürnberger 
Stadtgebiet mit dem gleichen Namen benannt werden.  
 
Um eine praxisgerechte Adressierung zu ermöglichen und die Auffindbarkeit über 
Nürnberger Stadtgebiet zu gewährleisten, bestünde die Möglichkeit, die zweigeteilte 
Zufahrtsstraße auf Schwabacher und Nürnberger Stadtgebiet mit gleichem Namen zu 
benennen. Die Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wären hierdurch gewahrt 
und die Orientierung für ortsfremde Personen erheblich erleichtert. 
 

Es wird vorgeschlagen, die beschriebene Stichstraße, angelehnt an eine alte örtliche 
Flurbezeichnung, mit 
 

Im Weingarten 
 
zu benennen. 
 
Die Stadt Schwabach beabsichtigt, die Zufahrtstraße ebenfalls mit „Im Weingarten“ zu 
benennen und die Adresse mit der Stadt Nürnberg abzustimmen.   
 

 


